
 
 
 
Gemeinde Wila 

 

Ersatzwahl eines Mitgliedes des Gemeinderates Wila für den Rest der Amtsdauer  
2010-2014 

Publikation der definitiven Wahlvorschläge 

 

Gestützt auf die Wahlausschreibung und nach der Publikation der provisorischen 
Wahlvorschläge am 7. Januar 2012 sind für die Ersatzwahl eines Mitgliedes des Gemeinderates 
Wila auch innert der zweiten Frist keine Wahlvorschläge  eingereicht worden. 

Die notwendige Urnenwahl wird am 11. März 2012 mit einem leeren Wahlzettel durchgeführt. 

Wählbar ist jede stimmberechtigte Person, die ihren politischen Wohnsitz in der Gemeinde Wila 
hat. 

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte 
und ihre Ausübung innert 5 Tagen , von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Stimm-
rechtsrekurs beim Bezirksrat, Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffikon, erhoben werden. Die Rekurs-
schrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 

 

Wila, 19. Januar 2012 Gemeinderat Wila 

 
 


